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1. Steuerliche Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Auswirkun-
gen 
 durch das Corona-Virus 
 

Weltweit und im gesamten Bundesgebiet 

richtet der Corona-Virus beträchtliche 

gesundheitliche und wirtschaftliche 

Schäden an, deren Auswirkungen viele 

Menschen und Unternehmen hart treffen. 

Den Geschädigten kommt das Bundesfi-

nanzministerium (BMF) nunmehr durch 

steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung 

unbilliger Härten entgegen. Dazu gehö-

ren:  

 

Die nachweislich und nicht unerheblich 

betroffenen Steuerpflichtigen können bis 

zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer 

Verhältnisse Anträge auf Stundung der 

bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen 

oder fällig werdenden Einkommen-, Kör-

perschaft- und Umsatzsteuer sowie auf 

Anpassung der Vorauszahlung auf die 

Einkommen- und Körperschaftsteuer 

stellen. Eine Lohnsteuerstundung ist 

nicht möglich.  

 

Auf die Erhebung von Stundungszin-

sen soll in der Regel verzichtet werden. 

Anträge auf Stundung der nach dem 

31.12.2020 fälligen Steuern sowie auf 

Anpassung der Vorauszahlungen für 

Zeiträume nach dem 31.12.2020 sind je-

doch besonders zu begründen. 

 

Wird dem Finanzamt bekannt, dass der 

Steuerpflichtige unmittelbar und nicht 

unerheblich betroffen ist, soll bis zum 

31.12.2020 auch von Vollstreckungs-

maßnahmen abgesehen werden. In die-

sen Fällen sollen die ab dem 19.3.2020 

bis zum 31.12.2020 verwirkten Säum-

niszuschläge für diese Steuern zum 

31.12.2020 erlassen werden.  

 

Das Finanzamt kann, bei Kenntnis verän-

derter Verhältnisse hinsichtlich des Ge-

werbeertrags für den laufenden Erhe-

bungszeitraum, die Anpassung der Ge-
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werbesteuer-Vorauszahlungen veran-

lassen. Das gilt insbesondere für die 

Fälle, in denen das Finanzamt Einkom-

mensteuer- und Körperschaftsteuer-Vo-

rauszahlungen anpasst. Auch hier können 

betroffene Steuerpflichtige bis zum 

31.12.2020 unter Darlegung ihrer Ver-

hältnisse Anträge auf Herabsetzung 

des Gewerbesteuermessbetrages für 

Zwecke der Vorauszahlungen stellen.  

 

Etwaige Stundungs- und Erlassanträge 

für die Gewerbesteuer sind an die Ge-

meinden und nur dann an das zuständige 

Finanzamt zu richten, wenn die Festset-

zung und Erhebung der Gewerbesteuer 

nicht den Gemeinden übertragen worden 

ist.  

 

Einige Landesfinanzbehörden sehen zu-

sätzlich zu den steuerlichen Hilfsmaß-

nahmen des BMF auch unterschiedliche 

Erleichterungen im Bereich der Umsatz-

steuer vor.  

 

 

2. Hilfsprogramme zur Bewälti-
gung der Corona-Auswirkungen 
 

Neben den steuerlichen Erleichterungen 

für die von der Corona-Virus-Epidemie 

Betroffenen wurden weitere Maßnahmen 

in die Wege geleitet, die es Unternehmen 

erleichtern sollen, durch die Krise zu 

kommen. Dazu gehören: 

 

Kurzarbeitergeld: Für den Erhalt der 

Arbeitsplätze wurde die Kurzarbeiter-

Regelung angepasst. Betroffene Unter-

nehmen können sich Lohnkosten und So-

zialabgaben von der Bundesagentur für 

Arbeit erstatten lassen. Anfallende Sozi-

alversicherungsbeiträge für ausgefallene 

Arbeitsstunden werden zu 100 % erstat-

tet. Leiharbeitnehmer sind künftig einge-

schlossen und es müssen nur 10 % der 

Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen 

sein, damit die Regelungen greifen. 

 

Liquiditätshilfen durch KfW-Kredite: 

Zur Ausstattung der durch die Corona-

Krise unverschuldet in Finanznöte gera-

tenen Unternehmen mit Finanzmitteln er-

weiterte die Bundesregierung die beste-

henden Programme für Liquiditätshilfen, 

um den Zugang der Unternehmen zu 

günstigen Krediten zu erleichtern. Detail-

lierte Informationen zu den Krediten gibt 

Ihnen Ihre Hausbank. Einen Überblick 

finden Sie auf www.kfw.de. 

 

Liquiditätshilfen durch Zuschüsse:  

Neben den KfW-Krediten können Klein-

stunternehmen, sog. Solo-Selbstständi-

gen und Künstler – unter weiteren Vo-

raussetzungen z. B. bei Existenzbedro-

hung, Liquiditätsengpass – auf Förder-

programme des Bundes und der einzel-

nen Bundesländer in Form von Zuschüs-

sen zugreifen. Dabei dürfen die jeweili-

gen Unternehmen vor März 2020 nicht in 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewe-

sen und der Schadenseintritt muss nach 

dem 11.3.2020 erfolgt sein. 

 

Der – nicht zurückzuzahlende – Zuschuss 

des Bundes für Betriebe, die bis zu 5 Mit-

arbeiter beschäftigen, beträgt zunächst 

9.000 € bzw. für Betriebe bis zu 10 Mit-

arbeitern 15.000 € für drei Monate. Eine 

Bedürftigkeitsprüfung erfolgt nachträg-

lich. Neben den Bundeszuschüssen kann 

auf Zuschussprogramme aus den jeweili-

gen Bundesländern in unterschiedlicher 

Ausprägung zugegriffen werden. 

 

Export: Für die Exportwirtschaft will 

der Bund mit Garantien (sog. Hermesde-

ckungen) eine flexible, effektive und um-

fassende Unterstützung bereitstellen. 

 

Sozialversicherungsbeiträge: Sozial-

versicherungsbeiträge dürfen – auf An-

trag – dann gestundet werden, wenn die 

sofortige Einziehung mit erheblichen 

Härten für das Unternehmen verbunden 

wäre und der Anspruch durch die Stun-
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dung nicht gefährdet wird – z. B. bei Zah-

lungsschwierigkeiten die nicht nur vo-

rübergehend sind. 

 

 

3. Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der Corona-Pandemie 
 

Zur Eindämmung des massiven Anstiegs 

der Infektionen mit dem Corona-Virus 

ordneten Behörden im März 2020 die 

Schließung einer Vielzahl von Freizeit- 

und Kultureinrichtungen, Kinderbetreu-

ungseinrichtungen, Gastronomiebetrie-

ben und Einzelhandelsgeschäften an und 

untersagten zahlreiche öffentliche Veran-

staltungen. Betroffene Unternehmen 

mussten ihr Geschäft aufgrund der Maß-

nahmen und weil Mitarbeiter teilweise 

unter Quarantäne gestellt wurden und da-

her nicht zur Verfügung standen, be-

schränken oder einstellen. 

 

Zur Abmilderung der daraus entstehen-

den Folgen hat die Bundesregierung für 

Unternehmer und Verbraucher Unterstüt-

zungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.  

 

Leistungsaufschub: Mit dem Gesetz 

wird ein Moratorium für die Erfüllung 

vertraglicher Ansprüche aus Dauer-

schuldverhältnissen eingeführt, die vor 

dem 8.3.2020 abgeschlossen wurden. 

Damit wird betroffenen Verbrauchern 

und Kleinstunternehmen, die wegen der 

Corona-Pandemie ihre vertraglich ge-

schuldeten Geld- und andere Leistungen 

nicht erbringen können, bis zum 

30.6.2020 ein Leistungsverweigerungs-

recht eingeräumt und somit ein Aufschub 

gewährt. Dieser gilt z. B. für Leistungen 

der Grundversorgung (Strom, Gas, Tele-

kommunikation, soweit zivilrechtlich ge-

regelt auch Wasser).  

 

Mieter/Pächter: Miet- bzw. Pachtver-

hältnisse können aus wichtigem Grund 

bereits dann außerordentlich fristlos ge-

kündigt werden, wenn der Mieter für 

zwei aufeinander folgende Termine mit 

der Entrichtung der Miete in Verzug ist. 

Der Gesetzgeber hat hier zur Entlastung 

der von der Corona-Krise betroffenen 

Mieter und Pächter eine Übergangsrege-

lung geschaffen (Siehe hierzu getrennten 

Beitrag:  Lockerung des Mietrechts durch 

die Corona-Pandemie). 

 

Verbraucherdarlehen: Mit dem o. g. 

Gesetz wird eine Stundungsregelung und 

eine Vertragsanpassung nach Ablauf der 

Stundungsfrist eingeführt. Flankiert wird 

dies von einem gesetzlichen Kündi-

gungsschutz (siehe hierzu den Beitrag: 

Änderungen bei Verbraucherdarlehen 

wegen der Auswirkungen der Corona-

Krise). 

 

Insolvenzrecht: Die Insolvenzantrags-

pflicht und die Zahlungsverbote werden 

bis zum 30.9.2020 ausgesetzt, es sei denn 

die Insolvenz beruht nicht auf den Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie oder es 

besteht keine Aussicht auf die Beseiti-

gung einer eingetretenen Zahlungsunfä-

higkeit. Für einen dreimonatigen Über-

gangszeitraum wird auch das Recht der 

Gläubiger suspendiert, die Eröffnung von 

Insolvenzverfahren zu beantragen. Die 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

sowie die Regelung zum Eröffnungs-

grund bei Gläubigerinsolvenzanträgen 

soll bis zum 31.3.2021 verlängert werden 

können. 

 

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-

eins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-

tumsrecht: Damit betroffenen Unterneh-

men verschiedener Rechtsformen auch 

bei weiterhin bestehenden Beschränkun-

gen der Versammlungsmöglichkeiten er-

forderliche Beschlüsse fassen und hand-

lungsfähig bleiben, wurden vorüberge-

hend substantielle Erleichterungen für 

die Durchführung von Hauptversamm-

lungen geschaffen. Das betrifft auch Ge-

nossenschaften und Vereine, die auch 

ohne entsprechende Satzungsregelungen 
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z. B. die Durchführung von Versamm-

lungen ohne physische Präsenz sowie die 

Beschlussfassung außerhalb von Ver-

sammlungen durchführen können. 

 

 

4. Behandlung von Minijobbern 
in der Corona-Krise 
 

Von den Auswirkungen durch den 

Corona-Virus sind auch Minijobber und 

deren Arbeitgeber betroffen. Für sie gel-

ten teilweise andere Regelungen wie für 

sozialversicherungspflichtige Arbeitneh-

mer. Grundsätzlich gilt: 
 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: 

Ist der Arbeitnehmer nachweislich an 

dem Corona-Virus erkrankt und dadurch 

arbeitsunfähig, müssen Arbeitgeber den 

regelmäßigen Verdienst für den Zeitraum 

von bis zu 6 Wochen weiter zahlen. 

Nimmt der Arbeitgeber am U1-Umlage-

verfahren teil, kann er eine Erstattung im 

Krankheitsfall des Minijobbers geltend 

machen.  
 

Ist ein Minijobber nicht selbst erkrankt, 

jedoch aber unter Quarantäne gestellt, 

finden die Regelungen des Infektions-

schutzgesetzes Anwendung. Auch hier 

muss der Arbeitgeber zunächst für den 

Minijobber den Verdienst für sechs Wo-

chen weiter bezahlen. Er kann jedoch die 

Erstattung der Kosten bei der zuständi-

gen Gesundheitsbehörde des Bundeslan-

des beantragen. 
 

Überschreiten der Minijob-Grenze 

von 450 € im Monat: Überschreitet der 

Jahresverdienst eines Minijobbers 5.400 

€, liegt nicht automatisch eine sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung vor. 

Hierfür gibt es Ausnahmeregelungen. 
 

Ein Minijob bleibt auch dann bestehen, 

sofern die Verdienstgrenze gelegentlich 

(nicht mehr als 3 Kalendermonate inner-

halb eines Zeitjahres) und die Entgelt-

grenze nicht vorhersehbar (nicht im Vo-

raus vereinbart) überschritten werden. 

Grundsätzlich spielt hier die Höhe des 

Verdienstes keine Rolle. Aufgrund einer 

Verlautbarung der Spitzenorganisation 

der Sozialversicherung vom 30.3.2020 

kann ein gelegentliches Überschreiten 

der Verdienstgrenze bei 450-€-Minijobs 

für die Monate März bis Oktober 2020 

bis zu 5-mal innerhalb eines Zeitjahres 

erfolgen. 
 

Kurzarbeitergeld: Kurzarbeitergeld 

wird nur für Arbeitnehmer, die versiche-

rungspflichtig in der Arbeitslosenversi-

cherung sind, gewährt. Minijobber erhal-

ten kein Kurzarbeitergeld, weil sie ar-

beitslosenversicherungsfrei sind. 
 

Bei Arbeitnehmern, die in ihrer Hauptbe-

schäftigung in Kurzarbeit gegangen sind 

und jetzt bei einer anderen Firma einen 

Minijob neu aufnehmen, wird der Ver-

dienst aus dem neuen Minijob auf das 

Kurzarbeitergeld angerechnet und dieses 

entsprechend gekürzt. Wird ein schon vor 

Beginn der Kurzarbeit in der Hauptbe-

schäftigung bestehender Minijob fortge-

setzt, wird die  Berechnungsgrundlage 

für das Kurzarbeitergeld nicht um den 

Verdienst aus dem Minijob gekürzt. 
 

Ausnahme: Wird ein Minijob in einem 

systemrelevanten Bereich (z. B. im Ge-

sundheitswesen, Apotheke, Landwirt-

schaft) während der Kurzarbeit aufge-

nommen, wird der Verdienst nicht auf 

das Kurzarbeitergeld angerechnet, wenn 

der aus der Hauptbeschäftigung noch ge-

zahlte Verdienst zusammen mit dem 

Kurzarbeitergeld und dem Verdienst aus 

dem Minijob das normale Bruttoeinkom-

men nicht übersteigt.  
 

Regelungen in der Sozialversicherung: 

Werden Zahlungsschwierigkeiten durch 

ein sog. unabwendbares Ereignis verur-

sacht, zeigen sich die Einzugsstellen ku-
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lant und verzichten auf die üblichen Ge-

bühren für verspätete Beitragszahlungen 

wie z. B. Stundungszinsen. Säumniszu-

schläge bzw. Mahngebühren werden auf 

Antrag erlassen. 
 

Betriebsschließung: Auch im Falle einer 

Betriebsschließung wegen des Corona-

Virus bleibt für Minijobber weiterhin ein 

Anspruch auf Zahlung seines Verdienstes 

bestehen. 
 

 

5. Ausweitung der Arbeitszeit-
grenzen für kurzfristige Minijobs in 
der Corona-Krise 
 

Nachdem es aufgrund der Corona-Pande-

mie im Bereich der Saisonarbeit, insbe-

sondere in der Landwirtschaft, zu fehlen-

den Arbeitskräften kommen wird, wurde 

die Zeitgrenze für kurzfristige Minijobs 

auf fünf Monate oder 115 Arbeitstage 

ausgedehnt. Die Anhebung soll für den 

Zeitraum vom 1.3.2020 bis 31.10.2020 

gelten. 
 

 

6. Förderung von Home-Office-
Arbeitsplätzen 
 

Zur Förderung von Home-Office-Ar-

beitsplätzen insbesondere in Zeiten der 

Corona-Epidemie legt das Bundesminis-

terium für Wirtschaft (BMWi) ein beson-

deres Förderprogramm „go-digital“ auf. 

Es sieht vor, bis zu 50 % der Kosten einer 

unterstützenden Beratung durch ein vom 

BMWi autorisiertes Beratungsunterneh-

men zu übernehmen. 
 

Von der Förderung profitieren rechtlich 

selbstständige Unternehmen der gewerb-

lichen Wirtschaft einschließlich des 

Handwerks, die weniger als 100 Mitar-

beiter beschäftigen und einen Vorjahres-

umsatz von 20 Mio. € nicht überschrei-

ten. Die Förderung erfolgt bis zu einem 

maximalen Beratertagessatz von 1.100 € 

für maximal 30 Tage. 

 

Der neue Förderbaustein deckt unter-

schiedliche Leistungen ab, von der indi-

viduellen Beratung bis hin zur Umset-

zung der Home-Office-Lösungen, wie z. 

B. der Einrichtung spezifischer Software 

und der Konfiguration existierender 

Hardware. Beratungsunternehmen sollen 

alle weiteren Schritte übernehmen – von 

der Beantragung der Förderung über die 

Umsetzung passgenauer und sicherer 

Maßnahmen bis hin zur Einrichtung von 

Home-Office-Arbeitsplätzen. 
 

 

7. Lohnersatz wegen Schul- und 
Kitaschließung  
 

Durch die Schul- und Kitaschließungen 

wegen des Corona-Virus sind auch Eltern 

mit kleinen Kindern vor besondere Her-

ausforderungen gestellt.  Dafür hat die 

Bundesregierung ein Maßnahmenpaket 

zusammengestellt, das diese Bürger ge-

gen übermäßige Einkommenseinbußen 

absichern soll.  

 

Eltern erhalten eine Entschädigung von 

67 % des monatlichen Nettoeinkommens 

(maximal 2.016 €) für bis zu sechs Wo-

chen. Voraussetzung dafür ist, 

 dass die erwerbstätigen Eltern Kinder 

unter 12 Jahren zu betreuen haben, 

weil eine Betreuung anderweitig nicht 

sichergestellt werden kann, 

 dass Gleitzeit- beziehungsweise 

Überstundenguthaben ausgeschöpft 

sind. 

 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeit-

geber, der bei der zuständigen Landesbe-

hörde einen Erstattungsantrag stellen 

kann. 

 
8. Lockerung des Mietrechts 
durch die Corona-Pandemie 
 

Durch Einnahmenausfälle bedingt durch 

die Corona-Virus-Epidemie kann es für 
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die Mieter und Pächter zum Problem 

werden, die laufenden Miet- bzw. Pacht-

zahlungen für Wohn- beziehungsweise 

Gewerbeflächen zu begleichen.  

 

Die Regelung durch das Gesetz zur Ab-

milderung der Folgen der Corona-Pande-

mie sichert Mieter von Grundstücken so-

wie von zu privaten oder gewerblichen 

Zwecken angemieteten Räumen für einen 

bestimmten Zeitraum (1.4.2020 bis 

30.6.2020) der Corona-Virus-Pandemie 

ab, indem sie nicht den Verlust der Miet-

sache befürchten müssen, wenn sie vo-

rübergehend die fälligen Mieten nicht 

fristgerecht zahlen können. 

 

Mieter erhalten dadurch kein Leistungs-

verweigerungsrecht. Sie bleiben damit 

nach allgemeinen Grundsätzen zur Leis-

tung verpflichtet und können gegebenen-

falls auch in Verzug geraten. Der Eingriff 

in die Rechte des Vermieters ist damit ge-

ringer, da die Regelung lediglich sein se-

kundäres Recht zur Kündigung wegen 

Zahlungsverzugs für einen vorgegebenen 

Zeitraum beschränkt.  

 

Anmerkung: Die Kündigungsregelung 

ist nur bis zum 30.6.2022 anwendbar. 

Dies bedeutet, dass wegen Zahlungsrück-

ständen, die vom 1.4.2020 bis zum 

30.6.2020 eingetreten und bis zum 

30.6.2022 nicht ausgeglichen sind, nach 

diesem Tag wieder gekündigt werden 

kann. Damit haben Mieter und Pächter 

vom 30.6.2020 an über zwei Jahre Zeit, 

einen zur Kündigung berechtigenden 

Miet- oder Pachtrückstand auszuglei-

chen. 

 

Die Kündigung ist nur in den Fällen aus-

geschlossen, in denen die Nichtleistung 

des Mieters auf der Ausbreitung der 

Corona-Virus-Pandemie beruht. Dies hat 

der Mieter zu beweisen. Auf sonstige 

Kündigungsgründe erstreckt sich die Be-

schränkung des Kündigungsrechts nicht.  

 

Dem Vermieter bleibt es unbenommen, 

das Mietverhältnis während der Gel-

tungsdauer des Gesetzes aufgrund von 

Mietrückständen zu kündigen, die in ei-

nem früheren Zeitraum aufgelaufen sind 

bzw. die aus einem späteren Zeitraum re-

sultieren werden. Er kann die Kündigung 

auch aus sonstigen Gründen erklären, 

etwa wegen Vertragsverletzungen ande-

rer Art, z. B. unbefugter Überlassung der 

Mietsache an Dritte. 

 

Änderungen bei Wohnungseigentü-

mergemeinschaften: Die Schutzmaß-

nahmen zur Vermeidung der Ausbreitung 

der Corona-Virus-Pandemie, insbeson-

dere die Einschränkungen der Versamm-

lungsmöglichkeiten von Personen, haben 

zum Teil erhebliche Auswirkungen auf 

die Handlungsfähigkeit von Wohnungs-

eigentümergemeinschaften.  

 

So besteht für diese die Gefahr, dass ihre 

Finanzierung nicht mehr sichergestellt 

ist, wenn die Fortgeltung des Wirt-

schaftsplans nicht beschlossen wurde. 

Daher bleibt der zuletzt bestellte Verwal-

ter im Sinne des Wohnungseigentumsge-

setzes bis zu seiner Abberufung oder bis 

zur Bestellung eines neuen Verwalters im 

Amt. Ferner gilt der zuletzt von den 

Wohnungseigentümern beschlossene 

Wirtschaftsplan bis zum Beschluss eines 

neuen Wirtschaftsplans fort. 

 

 

9. Änderungen bei Verbraucher-
darlehen wegen der Auswirkungen 
der  Corona-Krise 
 

Für Verbraucherdarlehensverträge be-

steht zwar ein gesetzlicher Mindestschutz 

vor voreiligen verzugsbedingten Kündi-

gungen des Darlehensgebers. Angesichts 

der zu erwartenden Dauer der Corona-

Krise ist der Schutz jedoch aller Voraus-

sicht nach nicht ausreichend. Ein Gesetz 

sieht daher für Darlehensnehmer vor, 

dass die Ansprüche des Darlehensgebers 
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vorübergehend gestundet werden kön-

nen. 

 

Für Verbraucherdarlehensverträge, die 

vor dem 15.3.2020 abgeschlossen wur-

den, sieht das Gesetz vor, dass Ansprüche 

des Darlehensgebers auf Rückzahlung, 

Zins- oder Tilgungsleistungen, die zwi-

schen dem 1.4.2020 und dem 30.6.2020 

fällig werden, mit Eintritt der Fälligkeit 

für die Dauer von drei Monaten gestundet 

werden, wenn der Verbraucher aufgrund 

der durch Ausbreitung der Corona-Virus-

Pandemie hervorgerufenen außerge-

wöhnlichen Verhältnisse Einnahmeaus-

fälle hat, die dazu führen, dass ihm die 

Erbringung der geschuldeten Leistung 

nicht zumutbar ist. Nicht zumutbar ist 

ihm die Erbringung der Leistung insbe-

sondere dann, wenn sein angemessener 

Lebensunterhalt oder der angemessene 

Lebensunterhalt seiner Unterhaltsberech-

tigten gefährdet ist.  

 

Anmerkung: Die Regelungen gelten je-

doch nur für Verbraucherdarlehens-

verträge und nicht für Sachdarlehen 

bzw. Finanzierungshilfen und Teilzah-

lungsgeschäfte. Da ein Verbraucherdar-

lehensvertrag vorliegen muss, gilt sie 

weiter nicht für Einlagen des Verbrau-

chers selbst, wie z. B. für seine Sparver-

träge. 

 

 

10. Erste Urteile zu Corona-Virus-
Einschränkungen 
 

Das neuartige Corona-Virus kann un-

streitig eine übertragbare Erkrankung 

verursachen und erfordert nach der Ein-

schätzung des Robert-Koch-Instituts ein-

schneidende Gegenmaßnahmen, insbe-

sondere soziale Distanzierung. Die 

Schließung von Einrichtungen, in denen 

Menschen zusammenkommen, ist eines 

der geeigneten Mittel, um die Infektions-

kurve zumindest abzuflachen. Beschwer-

den gegen beschlossene Verbote haben 

auch schon die Gerichte beschäftigt. 

 

 Im ersten Fall legte ein Bürger aus 

Berlin beim Bundesverfassungsge-

richt (BVerfG) Verfassungsbe-

schwerde gegen die von der Stadt Ber-

lin beschlossenen Verbote (z. B. Öff-

nungsverbote bzw. -beschränkun-

gen für besondere Arten von Ge-

werbebetrieben, Gaststätten und 

Hotels, Einzelhandelsbetriebe sowie 

öffentliche und private Badeanstal-

ten und Sportstätten, die Schlie-

ßung von Schulen und Kindertages-

einrichtungen usw.) im Zusammen-

hang mit der Corona-Pandemie ein. Er 

sah sich in seinen Grundrechten ver-

letzt und behauptete, dass das Infekti-

onsschutzgesetz mildere Mittel bereit-

hält, die der Ausbreitung des Virus 

entgegenwirken. Die Richter des 

BVerfG lehnten die Verfassungsbe-

schwerde ab, da diese erst die Aus-

schöpfung des verwaltungsrechtli-

chen Rechtsschutzes voraussetzt. 

 

 In einer weiteren beim BVerfG einge-

reichten, jedoch auch hier nicht er-

folgreichen Verfassungsbeschwerde 

ging es um die Begrenzung der Kün-

digungsmöglichkeiten eines Miet-

verhältnisses durch das Gesetz zur 

Abmilderung der Folgen der Corona-

Pandemie. Das Gesetz sieht vor, dass 

der Vermieter ein Mietverhältnis über 

Grundstücke oder über Räume nicht 

allein aus dem Grund kündigen kann, 

dass der Mieter im Zeitraum vom 

1.4.2020 bis 30.6.2020 trotz Fälligkeit 

die Miete nicht leistet, sofern die 

Nichtleistung auf den Auswirkungen 

der Corona-Pandemie beruht. Die 

Verfassungsbeschwerde wurde nicht 

zur Entscheidung angenommen. 

 

 Das Verwaltungsgericht (VG) Frank-

furt a. M. hat mit Beschluss vom 
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26.3.2020 einem Eilrechtsschutzbe-

gehren eines Aktionärs gegen die 

Stadt Frankfurt auf Untersagung der 

Durchführung einer für den Mai 

2020 geplanten Hauptversammlung 

abgelehnt. 

 

 Im vierten Fall lehnte das Göttinger 

VG einen Antrag gegen die infekti-

onsschutzrechtliche Allgemeinverfü-

gung der Stadt Göttingen ab. Die Ver-

fügung sah u. a. vor, dass z. B. private 

Veranstaltungen mit mehr als 50 

Teilnehmern und die Beherbergung 

von Personen zu touristischen Zwe-

cken verboten wurden sowie Taxi-

unternehmen die Aufnahme von 

Fahrgästen nur gestattet wurde, wenn 

sie die Gäste zuvor danach befragt ha-

ben, ob sie aus einem vom Robert-

Koch-Institut festgelegten Risikoge-

biet kommen, ob sie Krankheitssymp-

tome aufweisen und wie ihre Kontakt-

daten sind. 

 

 Weiterhin haben die (VG) in Köln und 

Aachen in mehreren Beschlüssen ent-

schieden, dass wegen des dynami-

schen Verlaufs der Ausbreitung des 

Corona-Virus in den letzten Wochen 

das Verbot nicht notwendiger Ver-

anstaltungen und Betriebsfortfüh-

rungen erforderlich ist. Im Falle des 

VG Aachen handelte es sich um eine 

Lottoannahmestelle und ein Pralinen-

geschäft und beim VG Köln um Spiel-

hallen. 

 

 

11. Ladeinfrastruktur für E-Autos 
bald Pflicht 
 

Für die Verbesserung der Ladeinfrastruk-

tur für E-Fahrzeuge brachte die Bundes-

regierung ein Gesetz auf den Weg, das 

neue Regeln für Gebäude mit größeren 

Parkplätzen mit sich bringt. 

 

Bei einem Neubau beziehungsweise grö-

ßerer Renovierung von Gebäuden mit 

mehr als zehn Parkplätzen ist künftig 

 

 bei Wohngebäuden jeder Stellplatz 

und 

 bei Nichtwohngebäuden (z. B. Ge-

werbe) jeder fünfte Stellplatz mit 

Schutzrohren für Elektrokabel (Lei-

tungsinfrastruktur) auszustatten.  

 

Zusätzlich ist auf entsprechenden Park-

plätzen von Nichtwohngebäuden min-

destens ein Ladepunkt zu errichten. Nach 

dem 1.1.2025 ist zudem jedes Nicht-

wohngebäude mit mehr als 20 Stellplät-

zen mit mindestens einem Ladepunkt 

auszustatten. 

 

Ausnahmen sind unter anderem vorgese-

hen 

 

 für Gebäude, die sich im Eigentum 

von kleinen und mittleren Unterneh-

men befinden und überwiegend von 

ihnen selbst genutzt werden, sowie 

 für Bestandsgebäude, wenn die Kos-

ten für die Lade- und Leitungsinfra-

struktur 7 % der Gesamtkosten einer 

größeren Renovierung überschreiten. 

 

 

12. Vergütung von Fahrzeiten bei 
Außendienstmitarbeitern 
 

Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbe-

dingungen, die durch Tarifvertrag gere-

gelt sind oder üblicherweise geregelt 

werden, können nicht Gegenstand einer 

Betriebsvereinbarung sein. Regelungen 

in einer Betriebsvereinbarung, welche 

die vergütungspflichtigen Fahrtzeiten ei-

nes Außendienstmitarbeiters verkürzen, 

sind unwirksam, wenn die betreffenden 

Zeiten nach den Bestimmungen des ein-

schlägigen Tarifvertrags uneingeschränkt 

der entgeltpflichtigen Arbeitszeit zuzu-

rechnen und mit der tariflichen Grund-
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vergütung abzugelten sind. Anders ver-

hält es sich ggf., wenn ein Tarifvertrag 

den Abschluss ergänzender Betriebsver-

einbarungen zulässt. 

 

Dieser Entscheidung des Bundesarbeits-

gerichts vom 18.3.2020 lag folgender 

Sachverhalt zugrunde: ln einer Betriebs-

vereinbarung war für Außendienstmitar-

beiter geregelt, dass Anfahrtszeiten zum 

ersten und Abfahrtszeiten vom letzten 

Kunden nicht zur Arbeitszeit zählen, 

wenn sie 20 Minuten nicht überschreiten. 

Entsprechend wurden die An- und Abrei-

sezeiten bis zu 20 Minuten nicht als Ar-

beitszeit gewertet. Der für das Arbeits-

verhältnis gültige Tarifvertrag sah jedoch 

vor, dass  bei Außendienstmitarbeitern 

die gesamte für An- und Abfahrten zum 

Kunden aufgewendete Fahrtzeit mit der 

tariflichen Grundvergütung abzugelten 

ist. 

  

mailto:oldenburg@kgjw.de


 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

 

Dipl.-Kaufmann  
Joachim Klemm ** 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Kaufmann (FH) 
Eckhardt Giesemann *** 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 
Stefan Dierkes, M.R.F * 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 
 
 
Ingo Tietjen*** 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 
 
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 

 
Zweigstelle 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigstelle: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*** Fachberater Gesundheitswesen  
     IBG / HS Bremerhaven 
 
 

Kooperationen: 
* Rechtsanwalt in Kranz & Kollegen  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Olden-
burg 
 
** Wirtschaftsprüfer in  
ACUS Klemm & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Oldenburg 

 

 

 
 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.5.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 

15.5.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 27.5.2020 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bun-
desbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 

106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 
105,7;  
Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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